
  
 

            
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

15.02.2011 öffentlich 
Vorberatung 
 

 
Betreff: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DI E GRÜNEN zur 

Beschlussvorlage "Wirtschaftsplan des EigenBetriebe s Zentrales 
GebäudeManagement der Stadt Halle (Saale) für das W irtschaftsjahr 
2011"(Vorlage: V/2010/09255) 

  
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Beschlussvorschlag wird geändert und erhält folgende Fassung:  
 
Der Stadtrat beschließt, entsprechend § 10 Abs. 2 a) der Satzung der Stadt Halle (Saale),  
für den „EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement der Stadt Halle (Saale)“ den 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 unter der Maßgabe, dass dem Eigenbetrieb 
zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 2,5 Mio. Euro für Instandhaltungsaufwendungen 
zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
gez. Dietmar Weihrich  
Fraktionsvorsitzender  
 
Begründung:                                                                                                                                    
 
Seit Jahren wird die Bausubstanz der Stadt durch zu geringe Zuweisungen auf Verschleiß 
gefahren. Nicht einmal die nötigsten Reparaturen zum Werterhalt, geschweige denn 
Sanierungen, können realisiert werden. 
 
Dieses ruinöse Verhalten würde unweigerlich wesentlich höhere Folgekosten nach sich 
ziehen, wenn jetzt wissentlich vernachlässigte Gebäude in kommenden Jahren mit hohem 
Mittelaufwand komplett saniert werden müssten, obwohl sich dies mit regelmäßigen kleinen 
Unterhaltungsmaßnahmen hätte verhindern lassen. 
 
Daher beantragen wir im Interesse einer nachhaltigen und langfristig orientierten 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2011/09547 
Datum:   16.02.2011 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:                    Herr Dietmar Weihrich 
Plandatum:     



Haushaltsführung die Aufstockung dieser Mittel, um dem Substanzverlust Einhalt gebieten 
zu können und um höhere Kosten zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden. 
 
Die vorgeschlagene Zuschusserhöhung bezieht sich auf die Einschätzung des Leiters des 
Eigenbetriebs Zentrales Gebäudemanagement zu der minimal notwendigen Summe zur 
Sicherstellung des Werterhalts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


